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Umsetzung und Finanzierung des
Generalverkehrsplans
(Kapitel 0326)

Die Umsetzung und Finanzierung des Generalver-
kehrsplans bleibt beim Bau von LandesstraBen weit
hinter den Planungen zuriick. Von den 1.300 MaR-
nahmen des vordringlichen Bedarfs sind erst 37 %
realisiert. Am Ende der Laufzeit des aktuellen
Generalverkehrsplans im Jahre 2012 werden mehr als
600 BaumaBnahmen nicht verwirklicht sein.

Der neue Generalverkehrsplan sollte weniger, dafiir
aber realisierbare Projekte enthalten.

1 Landestrallenbau
1.1 Generalverkehrsplan

Vorgesehene MaRnahmen zum Aus- und Neubau des Landesstrafiennetzes
werden im Generalverkehrsplan dargestellt. Der derzeit geltende Generalver-
kehrsplan wurde von der Landesregierung am 17.07.1995 beschlossen. Er ent-
halt die Grundlinien der Verkehrspolitik des Landes bis 2012. Die geplanten
Aus- und Neubauvorhaben wurden in die Kategorien ,vordringlicher” Bedarf und
,weiterer Bedarf unterteilt. Der vordringliche Bedarf umfasst den Uberhang der
bereits im vorangegangenen Generalverkehrsplan 1986 enthaltenen Mal3-
nahmen mit einem Kostenvolumen von 1,1 Mrd. Euro. Hinzu kommen neue
MaBnahmen von hoéchster Dringlichkeit mit einem Volumen von 1,3 Mrd. Euro.
Zum weiteren Bedarf zahlen Projekte mit niedriger Dringlichkeitsstufe, die erst
nach dem Jahr 2012 verwirklicht werden sollen; das Gesamtvolumen dieser
MaRnahmen belduft sich auf 0,45 Mrd. Euro.

1.2 Bearbeitungsstand

Der aktuelle Generalverkehrsplan enthalt 1.443 Baumaflinahmen. Davon sind
1.301 MaBnahmen in den vordringlichen Bedarf (90 %) und 142 MalRnahmen in
den weiteren Bedarf eingestuft. Tabelle 1 zeigt den Bearbeitungsstand der
MafRnahmen des vordringlichen Bedarfs Ende 2008.

Tabelle 1
Stralenbaumalinahmen des vordringlichen Bedarfs
Bearbeitungsstand: Ende 2008
Zahl der Baumafinahmen
Bearbeitungsstand Je Regierungsbezirk Gesamt
Freiburg | Karlsruhe | Stuttgart | Tdbingen

entialone Matnanmen | 97 | 2 9 505
In Bearbeitung 63 82 123 49 317
Fertiggestellt 107 116 156 100 479
Summe 267 276 510 248 1.301
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Von den 1.301 Mallnhahmen des vordringlichen Bedarfs wurden von 1995 bis
Ende 2008 nur 479 MaRnahmen (37 %) komplett fertiggestellt. Weitere 505
dieser MaRnahmen (39 %) sind noch ohne Planung bzw. sind inzwischen aus
unterschiedlichen Griinden entfallen.

Die Bearbeitungssténde in den Regierungsbezirken weisen grofde Unterschiede
auf. Wahrend im Regierungsbezirk Stuttgart die Fertigstellungsquote bei nur
31 % liegt, hat der Regierungsbezirk Karlsruhe 42 % der Mallnahmen bereits
realisiert. Bei den MalRnahmen in Bearbeitung liegen die Quoten zwischen 30 %
in Karlsruhe und 20 % in Tubingen. Wahrend also im Regierungsbezirk Karls-
ruhe 72 % der MaRnahmen fertiggestellt bzw. in Bearbeitung sind, liegt dieser
Wert in den Regierungsbezirken Stuttgart und Tubingen bei 55 % bzw. 60 %.

Von den 142 Projekten des weiteren Bedarfs sind 109 noch ohne Planung.
19 Projekte des weiteren Bedarfs wurden fertiggestellt oder sind in Bau.
Gleichzeitig wurden 19 MaRnahmen aus dem vordringlichen Bedarf, fur die bau-
reife Planungen vorliegen, aufgrund fehlender Mittel bisher nicht begonnen.

1.3 Finanzierung des Generalverkehrsplans

Bei der Verabschiedung des Generalverkehrsplans 1995 strebte das Land an,
jahrlich 60 Mio. Euro zur Erhaltung und 125 Mio. Euro (siehe Generalverkehrs-
plan Baden-Wirttemberg 1995, Seite 66) zum Um-, Aus- und Neubau des
Landesstra’ennetzes zur Verfligung zu stellen, also durchschnittlich insgesamt
185 Mio. Euro je Jahr.

Tatsachlich wurde 2004 bis 2008 nur etwas mehr als die Halfte der geplanten
Mittel fir den Landesstrallenbau vom Land bereitgestellt, sieche Tabelle 2.

Tabelle 2

Gesamtausgaben fir den Landesstrafdenbau ohne Ausgaben fir Planung und
Bauuberwachung 2004 bis 2008 (in Mio. Euro)

Ausgaben 2004 2005 2006 2007 2008"
Erhaltung 40,9 40,6 46,4 46,7 51,9
Um-, Aus- und Neubau 52,6 49,7 48,1 55,8 54,9
Grunderwerb 6,8 6,8 6,7 6,7 6,8
Sonstige Investitionen 2,9 3,5 2,5 2,7 1,7
f:::e”::rfg::s;‘u 103,2 100,6 103,8 11,8 1152

! 2008 sind 0,43 Mio. Euro aus dem Impulsprogramm Baden-Wirttemberg enthalten.
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Tabelle 2 zeigt die Realitdt des Landesstralenbaus: Statt der nach dem
Generalverkehrsplan angestrebten 185 Mio. Euro stellte das Land in den letzten
funf Jahren im Durchschnitt nur 107 Mio. Euro je Jahr, also 58 % der im
Generalverkehrsplan vorgesehenen Mittel zur Verfigung. Fir den Um-, Aus-
und Neubau von Stral’en wurden nur etwas mehr als 40 % dieser Mittel tatsach-
lich bereitgestellt. Von 1995 bis 2003 lagen die Ausgaben fir den Strallenbau im
Durchschnitt sogar deutlich unter 50 %. Das Land erreichte nach Ver-
abschiedung des Generalverkehrsplans zu keinem Zeitpunkt auch nur an-
nahernd die eigenen Zielvorgaben. Daran éndert auch die folgende Maf3nahme
wenig: Um dringend anstehende Grol3projekte mit Einzelprojektkosten von mehr
als 10 Mio. Euro aus dem Generalverkehrsplan schneller verwirklichen zu
kénnen, erhielt der Landesstrallenbau 2008 aus dem Impulsprogramm Baden-
Wirttemberg 60 Mio. Euro. Damit sollen vier MaBnahmen mit einem Kosten-
volumen von 99 Mio. Euro begonnen werden. Die Mittel sind im Staatshaus-
haltsplan in Kapitel 1240 veranschlagt.

1.4 Bewertung

Der aktuelle Generalverkehrsplan gilt seit 14 Jahren. In dieser Zeit wurden
479 Mallnahmen des vordringlichen Bedarfs komplett fertiggestellt, das sind
rund 34 Mallnahmen je Jahr. Im Generalverkehrsplan sind allerdings noch
weitere 771 Mallnahmen des vordringlichen Bedarfs (ohne entfallene Mal-
nahmen) enthalten, fiir deren Realisierung weitere 23 Jahre benétigt wirden.

Am Ende der Laufzeit des Generalverkehrsplans im Jahr 2012 werden noch
mehr als 600 MaRnahmen nicht verwirklicht sein. Daran wird sich auch durch
das Infrastrukturprogramm des Landes, das der Ministerrat am 16.03.2009 be-
schlossen hat, wenig andern. Nach der bisherigen Praxis missten ,aus Griinden
des Vertrauensschutzes gegeniber den Beschlissen der Landesregierung und
der Planungskontinuitat* alle diese Projekte ohne genauere Prifung als ,Altlast*
in den vordringlichen Bedarf des neuen Generalverkehrsplans tUbernommen
werden. Dieser neue Plan, der bis 2025 gelten soll, wiirde weitgehend aus ,Alt-
lasten® bestehen. Neue MalRnahmen koénnten nicht aufgenommen werden. Eine
nicht am Bedarf und an der aktuellen Dringlichkeit orientierte Planung ist keine
sinnvolle Entscheidungsgrundlage.

Eine Rangfolge der Mallnahmen nach objektiven Kriterien konnte der
Rechnungshof nicht feststellen. Die Reihenfolge, in welcher die Mallnahmen
realisiert werden, erscheint eher willkurlich.

In der Denkschrift 2003, Beitrag Nr. 9 - Priorisierung von Straflenbauprojekten;
Planungskosten, hatte der Rechnungshof fir den BundesstralRenbau die Vor-
teile eines objektiven und einheitlichen Bewertungsverfahrens aufgezeigt. Diese
waren:

- Planungssicherheit,
- besserer Nutzen fur die Allgemeinheit und

- keine sachfremden Einflussnahmen.
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Auf die damalige Empfehlung des Rechnungshofs hat das Land inzwischen fur
die Bundesstralien eine Priorisierungsliste anhand von Nutzwertanalysen erstellt
und verdffentlicht. Die Priorisierung auf Grundlage festgelegter Kriterien wird
vom Bund akzeptiert und als Chance genutzt. Es ist nicht nachvollziehbar, dass
das Land im eigenen Zustandigkeits- und Verantwortungsbereich dieses
Instrument nicht nutzt, es aber flr Bundesstrallen positiv beurteilt und dessen
Anwendung forciert.

1.5 Empfehlungen

Der neue, bis 2025 glltige Generalverkehrsplan darf nicht nach den ,Strick-
mustern® der letzten Jahrzehnte fortgeschrieben werden. Er muss weniger, dafir
aber realisierbare Projekte enthalten. Bei der Fortschreibung des Generalver-
kehrsplans sind daher folgende Punkte zu beachten:

- In den vordringlichen Bedarf durfen nur die MaRnahmen aufgenommen
werden, die im Hinblick auf den Planungszeitraum und auf die voraussichtlich
zur Verfigung stehenden Mittel tatsachlich durchgefiihrt werden kdénnen.
Zusatzlich kann eine angemessene Anzahl von Maflinahmen in den weiteren
Bedarf aufgenommen werden. Diese kdénnen als ,NachriickmalRnahmen® zum
Zuge kommen, wenn vordringliche Projekte ausfallen oder zusatzliche Mittel
bereitgestellt werden.

- Die fur Landesstralen geplanten Malnahmen sollten, ahnlich wie die
Planungen fur BundesstralRen, nach den Grundsatzen einer Nutzwertanalyse
priorisiert werden. Die Kriterien sowie deren Gewichtung sollten jedoch den
landespolitischen Erfordernissen und Zielsetzungen angepasst werden. Dies
gilt auch fur die ,Altlasten® des aktuellen Generalverkehrsplans. Eine auto-
matische Ubernahme aller ,Altprojekte“ darf nicht erfolgen.

2 Kennzahlen zur Steuerung von Bundes- und Landesstrallenprojekten

Seit der Einfiuhrung des SAP-Moduls Projektsystem in der Stralkenbauver-
waltung ist eine projektscharfe Ermittlung der Kosten mdglich. Hieraus kdnnen
Kennzahlen fir die Planung und Ausfiihrung von Strallenbaumalinahmen ge-
bildet und ein Kennzahlensystem aufgebaut werden. Diese Kennzahlen sollen
der Planung und Steuerung der Ressourcen innerhalb der Regierungsbezirke
und dem Benchmarking zwischen den Regierungsbezirken dienen.

Fir das Benchmarking zwischen den Regierungsprasidien wurden 2007 die
folgenden finf Kennzahlen in einem definierten Kennzahlensteckbrief festgelegt:

- Verhaltnis der Ingenieurleistungen zu den Investitionen,

- Privatisierungsgrad von Ingenieurleistungen,

- Betreuungsaufwand fur Leistungen externer Ingenieurburos,
- Umsatz je Mitarbeiter und

- projektbegleitender Aufwand bei Stralenbauprojekten.
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2.1 Feststellungen

Die in den Projekten enthaltenen Personalkosten wurden aus den Arbeitszeit-
buchungen der Bediensteten der StraRenbauverwaltung in SAP erzeugt. Die
Aussagekraft der hieraus abgeleiteten Kennzahlen setzt voraus, dass die
Buchungen korrekt erfolgten. Diese Voraussetzung wurde in den zurlck-
liegenden Jahren nicht erflllt. Die Arbeitszeitbuchungen waren zum Teil unvoll-
sténdig. Die Buchungsqualitat hat sich 2008 verbessert.

Anmerkungen zu den Kennzahlen im Einzelnen:

Das Verhaltnis der Ingenieurleistungen zu den Investitionen stellt den Anteil der
Planungs- und Baulberwachungskosten an den Gesamtprojektkosten dar.
Dieser Anteil lag 2007 bei durchschnittlich 9 %. Aufféllig ist die hohe Spann-
breite von 7 % im Regierungsbezirk Karlsruhe bis 11 % im Regierungsbezirk
Tlbingen. Hatten im Sinne des Best Practice alle Regierungsprasidien den
Kostenanteil des Regierungsprasidiums Karlsruhe erreicht, hatten bei den
Planungs- und BaulUberwachungskosten rund 10 Mio. Euro eingespart werden
kdénnen.

60 % aller Ingenieurleistungen werden vom Land eingekauft. Dieser hohe
Privatisierungsgrad ist politisch gewollt und Folge des Personalabbaus. Gleich-
wohl ist der Privatisierungsgrad in den Regierungsbezirken unterschiedlich
hoch. Er liegt zwischen 54 % in Karlsruhe und 69 % in Freiburg.

2007 entstand fur die Betreuung der Leistungen externer Ingenieurblros ein
Aufwand von 3,1 Mio. Euro. Dies entspricht 35 Vollzeitdquivalenten. Dieser Be-
treuungsaufwand muss kritisch Gberpriift und méglichst reduziert werden. Er ist
kinftig verstarkt zu beriicksichtigen, wenn zwischen Eigenerledigung und
Fremdvergabe zu entscheiden ist.

Berechnet wird auch der durchschnittliche Umsatz (Investitionen flr Bundes-
und Landesstralen) je Mitarbeiter der Baureferate Aus- und Neubau. Dieser
Betrag liegt im Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 je Mitarbeiter bei
960.000 Euro im Jahr bzw. bei 80.000 Euro im Monat. Die Werte differieren
auch hier stark zwischen den einzelnen Regierungsprasidien: Der Wert flr
Karlsruhe liegt um 33 % hoher als flr Tubingen. Insgesamt erscheint dem
Rechnungshof ein zu betreuendes Umsatzvolumen je Mitarbeiter von
80.000 Euro im Monat sehr niedrig.

Der Rechnungshof empfiehlt, Vergleichszahlen anderer Bundeslander, grof3er
Kommunen und Privatfirmen in die Bewertung und damit auch in die kinftige
Personalbemessung einzubeziehen. Ein deutlich héheres Umsatzvolumen je
Mitarbeiter ist anzustreben.

In die Kennzahl zum projektbegleitenden Aufwand flieRen alle internen
Personalaufwendungen ein. Dazu zahlen Bauherrenleistungen, Betreuung der
Ingenieurbiros, Abstimmung mit Dritten, interne und externe Berichtspflichten,
Grunderwerb, Vorbereitung von Spatenstich und Einweihungen. 2005 bis 2007
wurden daflr im Durchschnitt landesweit 11,2 Mio. Euro je Jahr aufgewandt.
Allein 2007 entfielen auf den projektbezogenen Verwaltungsaufwand
12,6 Mio. Euro, also 21 % des Gesamtaufwands fur alle Projekte. Da es sich
Uberwiegend um Personalkosten handelt, ist rund ein Flinftel aller Arbeitskapazi-
taten fir Aufgaben eingesetzt, die mit der Planung und Baudurchfiihrung nichts
zu tun haben. Dieser Aufwand muss im Detail analysiert und soweit méglich
gesenkt werden.
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2.2 Empfehlungen fiir die Nutzung der Kennzahlen

Die automatisierte Ermittlung von einheitlichen Kennzahlen fur ein Bench-
marking zwischen den Regierungsprasidien ist zielfuhrend. Die ermittelten
Benchmarking-Kennzahlen sollten in den produktorientierten Haushalt einflieRen
und dort abgebildet werden.

Die Daten mussen zuverldssig sein. Ansonsten ist ein sinnvoller und aussage-
fahiger Vergleich nicht mdglich.

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Alle Buchungen (Haushalts- und Arbeitszeitbuchungen) missen nach den
vom Innenministerium erstellten Kontierungsrichtlinien erfolgen. Diese sind
regelmaBig auf ihre Aktualitat zu prifen und missen bei Bedarf angepasst
werden.

- Durch eine einheitliche und regelmaRige Qualitdtskontrolle muss sicher-
gestellt werden, dass die Buchungen entsprechend den Richtlinien erfolgen.
Eine Fehlerkorrektur muss zeitnah stattfinden.

- Es muss gewahrleistet sein, dass die Arbeitszeitbuchungen vollstandig und
plausibel sind.

- Die Kennzahlen werden ohne Umlagen berechnet. Bei sichergestellter
Datenqualitat ist dies fUr einen internen Vergleich zwischen den Regierungs-
prasidien ausreichend. Sobald eine Kennzahl zum Vergleich mit externen
Kosten-Kennzahlen herangezogen wird, missen Umlagekosten und Unter-
bringungskosten der Dienststelle bericksichtigt werden.

- Die Kennzahlen missen anders als bisher von den Fihrungskraften
systematisch nachgefragt werden und als Steuerungsinformation bei Ent-
scheidungen einflielen. Dies muss auf ministerieller Ebene beginnen und
sich bis in die StralRenbauabteilung der Regierungsprasidien, beispielsweise
in Form einer Zielvereinbarung, fortsetzen.

3 Erstattungen durch den Bund

Planung und Bau der Bundesfernstrafen binden erhebliche Personalkapazitaten
der Bauverwaltung des Landes. Die Ausgaben fir die Entwurfsbearbeitung und
Bauaufsicht an BundesfernstraRen werden vom Bund durch eine Pauschale
abgegolten. Diese liegt seit 1972 unverandert bei 3 % der Baukosten.

Tabelle 3 gibt einen Uberblick, wie hoch der vom Bund erstattete Anteil an den
tatsachlichen Planungs- und Bauliberwachungskosten war.



-51 -

Tabelle 3

Anteil der Erstattung von Planungs- und Baudurchfuhrungskosten
durch den Bund (in Mio. Euro)

2005 2006 2007 Gesamt
Planungs- und BaulUberwachungskosten
fur Bundesfernstral’en: eigene und 32,3 40,9 454 118,6
fremde Kosten ohne Umlagen
Erstattung durch Bund 10,1 19,6 12,0 417
Anteil Erstattung durch Bund 31 % 48 % 26 % 35 %

Insgesamt hat der Bund lediglich 35 % der dem Land tatsachlich entstandenen
Kosten zurickerstattet. In den letzten Jahren mussten jahrlich 26 Mio. Euro vom
Land selbst getragen werden. Die pauschale Erstattungsquote des Bundes ist
nur zulasten von Investitionsmitteln zu verandern. Daher muss die Straflenbau-
verwaltung selbst alles tun, um die Planungs- und Bauiberwachungskosten
moglichst gering zu halten. Auf Vorratsplanungen bei Bundesstraflen muss ver-
zichtet und der Priorisierung der Mallnahmen hohe Bedeutung beigemessen
werden.

4 Anlagebuchhaltung fir das unbewegliche Anlagevermogen
4.1 Umsetzung in der Strallenbauverwaltung

Die Anlagenbuchhaltung fiir das unbewegliche Anlagevermdgen wurde in der
Straenbauverwaltung bisher noch nicht eingefiihrt. Sie wurde wegen
Problemen bei der Bewertung und bei der Programmtechnik zurtickgestellt.

Bisher wurden noch keine im SAP-Projektsystem gebuchten Kosten, wie in der
Kosten- und Leistungsrechnung Ublich, auf Fachprodukte bzw. Anlagen ab-
gerechnet. Eine nachtragliche Abrechnung bereits geschlossener Geschafts-
jahre ist in SAP in der Regel nur mit hohem Aufwand maoglich.

4.2 Empfehlung

Die am 01.01.2009 in Kraft getretene Uberarbeitete Verwaltungsvorschrift ,An-
lagenbuchhaltung® fordert die Einflihrung der Anlagenbuchhaltung fiir unbeweg-
liches Anlagevermdgen bis 2015.

Um den Aufwand nicht weiter zu erhdhen und um in absehbarer Zeit einen An-
lagenspiegel Uber das unbewegliche Anlagenvermdgen der StralRenbauver-
waltung automatisiert erstellen zu kdnnen, ist ein entsprechendes Konzept zu
erarbeiten und zeitnah umzusetzen.
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5 Stellungnahme des Ministeriums

Das Innenministerium widerspricht der Auffassung des Rechnungshofs, wonach
sich die hohe Anzahl der Projekte im Generalverkehrsplan nicht am Bedarf und
an der Dringlichkeit orientiert habe. Die MaRnahmen seien nach einem einheit-
lichen Bewertungsverfahren und nach objektiven Kriterien ausgewahlt worden.
Die Anzahl der Projekte habe der technischen Notwendigkeit entsprochen.
AuRerdem treffe der Vorwurf, die Rangfolge fur die Realisierung der Mal3-
nahmen sei willklrlich und stark von momentanen politischen Einflissen ab-
hangig, schon deshalb nicht zu, weil jeder Mallnahme ein langjahriger
Planungsprozess voranginge.

Die hohe Diskrepanz zwischen angestrebten und tatsachlich erbrachten Mitteln
sei auf die allgemeine Finanzknappheit der Offentlichen Hand in den letzten
Jahren zurtickzufuhren.

6 Schlussbemerkung

Der Rechnungshof bleibt bei seiner Empfehlung, die Anzahl der Projekte des
vordringlichen Bedarfs im neuen Generalverkehrsplan auf ein realistisches Mal}
zu begrenzen. Hierbei sind vor allem die voraussichtlich zur Verfugung
stehenden Mittel zu beachten.

Die Analyse des aktuellen Generalverkehrsplans hat gezeigt, dass die bisherige
Vorgehensweise weit an der Realitat vorbeigeht.



	Denkschrift 2009
	Rechnungshof Baden-Württemberg
	Denkschrift 2009

	Rechnungshof Baden-Württemberg
	1   Wirtschaftskrise bewältigen - Staatsfinanzen konsolidieren
	2   Vorschläge der Föderalismuskommission umsetzen - wirksame Schuldenbremse einbauen
	3   Strukturelle Konsequenzen ziehen
	3.1   Anschubfinanzierungen dürfen nicht zur Dauerfinanzierung werden
	3.2   Mischfinanzierungen vermeiden
	3.3   Stärkere Kongruenz zwischen Aufgaben- und Ausgabenverantwortung
	Wenn Aufgaben- und Ausgabenverantwortung zu weit auseinander klaffen, gerät das Kostenbewusstsein ins Hintertreffen. Die Kongruenz von Aufgaben- und Ausgabenverantwortung wirkt für sich schon kostendämpfend.
	3.4   Komplexität bewältigen statt komplexe Sachverhalte auch noch kompliziert ausgestalten
	3.5   Mehr Mut zur Entscheidung

	4   Aufgaben erfüllen - Verwaltung stärken
	1   Parlamentarische Beratung der Denkschrift 2008
	2   Weitere Berichte des Rechnungshofs seit der letzten Denkschrift
	1   Vorlage und Gestaltung der Haushaltsrechnung des Landes
	2   Ergebnisse der Haushaltsrechnung
	3   Haushaltsüberschüsse
	4   Feststellungen des Rechnungshofs nach § 97 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Landeshaushaltsordnung
	5   Druck- und Darstellungsfehler
	6   Haushaltsüberschreitungen
	7   Buchungen an unrichtiger Stelle
	1   Haushalts-Soll und Haushalts-Ist 2007
	2   Jahresvergleich - einschließlich Vorschau auf das Haushaltsjahr 2008
	3   Globale Minderausgaben
	4   Haushaltsreste
	4.1   Haushaltsjahr 2007
	4.2   Jahresvergleich

	1   Verschuldungslage
	1.1   Schuldenentwicklung
	1.2   Haushaltsmäßige Kreditaufnahme und Tilgung
	1.3   Kreditaufnahme und Schuldendienst
	1.4   Pro-Kopf-Verschuldung

	2   Zinsausgaben und Steueraufkommen
	3   Ausgabenstruktur
	4   Beurteilung und Fazit
	5   Landesschuldbuch
	6   Stellungnahme des Ministeriums
	1   Bisherige Prüfungserfahrungen
	2   Mögliche Großschadensereignisse 
	Lokale oder regionale Schadensfälle mit Auswirkungen auf die IuK-Infrastruktur und die Verfügbarkeit von Daten wichtiger Fachverfahren können sein:
	3   Wesentliche Feststellungen
	3.1   Ganzheitliches Konzept zur IuK-Ausfallvorsorge fehlt
	3.2   Zentrale Kommunikations- und Informationsdienste müssen verfügbar sein
	3.3   Risikofolgenabschätzungen und Notfallorganisation bei IuK-Fachverfahren
	3.4   Fehlende Wirtschaftlichkeit und fehlende Alternativen

	4   Zusammenfassende Wertung und Empfehlung
	5   Stellungnahmen der Ministerien
	1   Vorbemerkung
	2   Feststellungen
	3   Bewertung
	4   Empfehlungen
	5   Stellungnahmen der Ministerien
	6   Schlussbemerkung
	1   Verbundförderung in Baden-Württemberg
	2   Schwachstellen der Verbundförderung
	2.1   Förderinstrumente wirken sich zu wenig aus
	2.2   Tarifregelungen sind uneinheitlich
	2.3   Verbundübergreifende Tarife für kürzere Fahrten fehlen

	3   Empfehlungen
	3.1   Einheitliche Tarifbestimmungen bis hin zu einem Landesverbundtarif
	3.2   Verbundförderverträge

	4   Stellungnahme des Ministeriums
	5   Schlussbemerkung
	1   Landestraßenbau
	1.1   Generalverkehrsplan
	1.2   Bearbeitungsstand
	1.3   Finanzierung des Generalverkehrsplans
	1.4   Bewertung
	1.5   Empfehlungen

	2   Kennzahlen zur Steuerung von Bundes- und Landesstraßenprojekten
	2.1   Feststellungen
	2.2   Empfehlungen für die Nutzung der Kennzahlen

	3   Erstattungen durch den Bund
	4   Anlagebuchhaltung für das unbewegliche Anlagevermögen
	4.1   Umsetzung in der Straßenbauverwaltung
	4.2   Empfehlung

	5   Stellungnahme des Ministeriums
	6   Schlussbemerkung
	1   Ausgangspunkt
	2   Prüfungsergebnisse
	2.1   Bauvorhaben werden nicht priorisiert
	2.2   Bedarfsnachweise fehlen häufig
	2.3   Kalkulatorische Richtwerte für Bauausgaben werden nicht beachtet
	2.4   Ausbaustandard ist größtenteils überzogen

	3   Folgerungen und Empfehlungen
	4   Stellungnahme des Ministeriums
	5   Schlussbemerkung
	1   Ausgangspunkt
	2   Bevölkerungs-, Arbeitsplatz- und Mobilitätsentwicklung
	3   Prognostizierte verkehrliche Entwicklung
	4   Entlastungswirkung der geplanten Straße
	5   Folgerungen und Empfehlungen
	6   Stellungnahme des Ministeriums
	7   Schlussbemerkung
	1   Außerunterrichtliche Veranstaltungen
	2   Untersuchungsergebnisse
	2.1   Veranstaltungsarten
	2.1.1   Projekttage
	2.1.2   Wanderungen und Jahresausflüge
	2.1.3   Lehr- und Studienfahrten
	2.1.4   Schullandheimaufenthalte
	2.1.5   Lerngänge und Betriebserkundungen
	2.1.6   Sonstige außerunterrichtliche Veranstaltungen
	2.1.7   Chor-, Orchester- und Sporttage
	2.1.8   Bildungsfördernde Veranstaltungen
	2.1.9   Schüleraustausch
	2.1.10   Internationale Schülerbegegnungen

	2.2   Zusammenfassung und Bewertung

	3   Reisekosten der Lehrkräfte
	3.1   Darstellung
	3.2   Bewertung

	4   Empfehlungen
	5   Stellungnahme des Ministeriums
	1   Allgemeines
	2   Schulbetrieb
	2.1   Nachfrage
	2.2   Neuaufnahmen
	2.3   Schulträgerschaft

	3   Internatsbetrieb
	3.1   Einzugsbereiche der Internate
	3.2   Weitere Gründe für die Internatsunterbringung
	3.3   Gebühren
	3.4   Kostendeckung der Internatsgebühren

	4   Bewertung
	4.1   Schulbetrieb
	4.2   Internatsbetrieb
	4.3   Resümee

	5   Empfehlungen
	6   Stellungnahme des Ministeriums
	7   Schlussbemerkung
	1   Allgemeines
	2   System der Sachkostenbeiträge
	3   Besonderer Sachkostenbeitrag für das Berufskolleg für Informatik
	4   Aktuelle Entwicklungen beim Berufskolleg für Informatik
	5   Bewertung und Empfehlung
	6   Stellungnahme des Ministeriums
	Ausgangslage
	2   Anlass, Ziel und Durchführung der Prüfung
	3   Erhebungsgrundlagen und methodische Vorgehensweise
	4   Feststellungen
	4.1   Personalbedarfsermittlung
	4.2   Ländervergleiche
	4.3   Benchmark-Vergleiche

	5   Empfehlungen
	6   Stellungnahme des Ministeriums
	7   Schlussbemerkung
	1   Entwicklung des Justizhaushalts
	2   Gebühren
	3   Gerichtsgebühren in einzelnen Bereichen
	4   Auswirkungen des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes
	5   Auslagen des Landes in Rechtssachen
	6   Empfehlungen des Rechnungshofs
	7   Stellungnahme des Ministeriums
	8   Schlussbemerkung
	1   Ausgangslage
	2   Feststellungen
	2.1   Prüfungszeitraum und Prüfungsgegenstand
	2.2   Struktur der Finanzierung
	2.3   Deckung der Personal- und Sachkosten durch Einnahmen aus Forschungs- und Entwicklungsaufträgen
	2.4   Technologietransfer in die mittelständische Wirtschaft
	2.5   Investitionen
	2.6   Controlling

	3   Fachevaluation
	4   Empfehlungen
	4.1   Allgemein
	4.2   Mehr industrielle Aufträge akquirieren
	4.3   Zusammenarbeit verstärken und Marketing verbessern
	4.4   Nötige Mittel für institutionelle Förderung sichern und strategisch verteilen
	4.5   Controlling vereinheitlichen und verbessern

	5   Stellungnahme des Ministeriums
	6   Schlussbemerkung
	1   Vorbemerkung
	2   Unwirtschaftliches Förderverfahren
	Landesweit sind bei den vier Regierungspräsidien 12 Mitarbeiter mit dem Förderverfahren befasst. Jährlich könnten Personalkosten von mindestens 230.000 Euro vermieden werden. In einem der Regierungspräsidien werden etwa doppelt so viele Anträge wie jeweils bei den anderen bewilligt, bei nahezu gleicher Personalausstattung. Obwohl sich die Zuwendungen seit Mitte der Neunzigerjahre von 30,9 Mio. Euro auf 13,5 Mio. Euro verringert haben, blieb die personelle Besetzung in den Regierungspräsidien unverändert.
	3   Unzulängliche Fördervorgaben
	3.1   Bagatellgrenzen
	3.2   Eigenleistungen der Kirchen
	3.3   Vorbewilligungen
	3.4   Münsterbauhütten

	4   Fehlerhafte Umsetzung der Fördervorgaben
	4.1   Denkmalpflegerische Priorität
	4.2   Unbedenklichkeitsbescheinigungen
	4.3   Vorzeitiger Beginn einer Maßnahme
	4.4   Verminderung der zuwendungsfähigen Ausgaben
	4.5   Eigenleistungen der Kommunen und Kirchen

	5   Parallelität von Landesförderung und Steuerbegünstigung
	6   Empfehlungen
	7   Stellungnahme des Ministeriums
	1   Ausgangslage 
	2   Gründe für das Vorhalten des Wohnraums
	3   Wesentliche Feststellungen
	3.1   Bestand an Wohneinheiten und Wohnungen
	3.2   Auslastungsquote der Wohnheime
	3.3   Kosten und Erlöse 
	3.4   Zuschuss des Landes 
	Den erwirtschafteten Defiziten stehen bei den einzelnen Zentren feste Zuschüsse des Landes gegenüber, die sich an der Höhe der zu erwartenden Defizite orientieren.
	Tabelle 4
	Soweit die einzelnen Zentren Zuschüsse erhalten, die die erwirtschafteten Defizite übersteigen, werden sie für allfällige Investitionen in den Folgejahren verwendet. Soweit die Zuschüsse hinter den Defiziten zurückbleiben, muss die Differenz aus dem Betriebsergebnis ausgeglichen werden.


	4   Potenziale zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
	4.1   Wohnraumbestand reduzieren
	4.2   Kosten senken
	4.3   Erlöse verbessern
	4.4   Landeszuschuss reduzieren

	5   Besondere Situation in Calw
	6   Stellungnahme des Ministeriums 
	1   Ausgangslage
	2   Hochwasserschutz optimieren
	3   Wirtschaftlichkeit sachgerecht untersuchen
	4   Oberflächenentwässerung verbessern
	5   Stellungnahme des Ministeriums
	6   Schlussbemerkung
	1   Ausgangslage
	2   Ablauf und Methode der Prüfung
	3   Prüfungsfeststellungen
	3.1   Fiskalische Bedeutung der Unterhaltszahlungen
	3.2   Bearbeitungsqualität bei Unterhaltsfällen
	3.2.1   Gesamtergebnis
	3.2.2   Zeitliche Entwicklung
	3.2.3   Fehlerursachen

	3.3   Landesweite finanzielle Auswirkung (Hochrechnung)
	3.4   Weitere Erkenntnisse
	3.4.1   Auswirkung des Risikomanagementsystems 
	3.4.2   Maßnahmen der Verwaltung zur Verbesserung der Arbeitsqualität 
	3.4.3   Arbeitsaufzeichnungen


	4   Bewertung und Empfehlungen
	4.1   Fortbildungen beim Inlandsunterhalt erforderlich
	4.2   Weisungslage beim Auslandsunterhalt bis Veranlagungszeitraum 2006
	4.3   Weisungslage beim Auslandsaufenthalt ab Veranlagungszeitraum 2007
	Die Weisung der Oberfinanzdirektion an die Finanzämter, wonach die bundeseinheitlichen Vorgaben konsequent umzusetzen sind, ist sinnvoll. Gleiches gilt für die jüngst herausgegebene Checkliste. Fraglich ist jedoch, ob beide Maßnahmen ausreichen. Zu denken geben insoweit die Aussagen der Finanzämter zum Erklärungsverhalten, zur Nachweisproblematik und zur Verifizierbarkeit der eingereichten Bescheinigungen und Nachweise. Diese lassen den Schluss zu, dass die Finanzämter vor ähnlichen Problemen stehen, wie sie auch beim Verfahren bis zum Veranlagungszeitraum 2006 gestanden haben. Zu befürchten ist deshalb, dass die Bearbeiter aus Zeitmangel und wegen fehlender Überprüfungsmöglichkeiten auch die neuen Verwaltungsanweisungen wohl nicht konsequent umsetzen werden. Die Ergebnisse aus den Arbeitsaufzeichnungen liefern hierfür erste Anhaltspunkte.

	5   Stellungnahme des Ministeriums
	6   Schlussbemerkung
	1   Vorbemerkung
	2   Gegenstand und Umfang der Prüfung
	3   Prüfungsfeststellungen
	3.1   Steuerbescheinigungen und Kostenzusammenstellungen fehlen
	3.2   Finanzämter unterlassen Remonstration
	3.3   Finanzämter üben eigenes Prüfungsrecht nicht aus
	3.4   Besonderheiten bei Erwerbermodellen
	3.5   Unbefristete Antragsmöglichkeit

	4   Finanzielles Ergebnis der Prüfung
	5   Bewertung und Empfehlungen
	6   Stellungnahme des Ministeriums
	7   Schlussbemerkung
	1   Ein neues Gebäude für den Höchstleistungsrechner
	2   Das Ergebnis der Prüfung
	3   Verfahrensmängel
	4   Nicht genutzte Einsparpotenziale
	4.1   Flächenbemessung
	4.2   Fassade
	4.3   Gestaltung des Innenhofs
	4.4   Technische Gebäudeausrüstung

	Bei wirtschaftlicher Planung und Bemessung der Wasser- und Abwasseranlagen, der Heizungs-, Lüftungs- und elektrischen Anlagen hätten nach Berechnungen des Rechnungshofs insgesamt über 400.000 Euro eingespart werden können.
	5   Empfehlung
	6   Stellungnahme des Ministeriums
	7   Schlussbemerkung
	1   Ausgangslage
	2   Ergebnis der Prüfung
	2.1   Zügige Abwicklung
	2.2   Verfahren
	2.3   Veröffentlichung der Verkaufsangebote

	3   Angemessenheit der Verkaufspreise
	3.1   Verkauf des Forstamts Karlsruhe
	3.2   Verkauf des ehemaligen Vermessungs- und Forstamts Schramberg
	3.3   Verkauf des Forstamts Steinheim am Albuch
	Der Verkehrswert des ehemaligen Forstamtsgebäudes in Steinheim am Albuch (Landkreis Heidenheim) wurde von einem Sachverständigen nach der Sachwertmethode mit 300.000 Euro ermittelt. Auf dem Grundstück ist eine weitere Baumöglichkeit vorhanden, deren Wert mit mindestens 60.000 Euro anzusetzen ist. Außerdem hatte das Land 2001 und 2002 insgesamt 210.000 Euro für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen investiert.

	4   Weitere Defizite und Verbesserungspotenziale
	4.1   Unterschiedliche Qualität der Wertermittlung
	Die Wertermittlung der angebotenen Grundstücke war von unterschiedlicher Qualität. Während die Immobilienabteilungen der Ämter die Ertragswerte der Grundstücke in der Regel sachgerecht und kompetent bestimmten, wiesen die Sachwertermittlungen in einigen Fällen Fehler und Unsicherheiten auf. Nicht alle Ämter verfügen über die zur Ermittlung von Sachwerten erforderliche Kompetenz.
	4.2   Wertermittlung durch Dritte
	4.3   Kaufpreisfälligkeit
	4.4   Aktenführung und Dokumentation

	5   Empfehlungen
	6   Stellungnahmen des Landesbetriebs und des Ministeriums
	7   Schlussbemerkung
	1   Ausgangslage
	2   Feststellungen zur Organisation der Abfallwirtschaft
	2.1   Abfallkonzepte und Schulungen
	2.2   Keine landesweite Koordination
	2.3   Gespaltene Zuständigkeit vor Ort
	2.4   Ausschreibung und Vergabe von Versorgungsleistungen
	Soweit die Universitäten nicht aufgrund örtlicher Satzungen zur Andienung der Abfälle bei örtlichen Entsorgungsträgern verpflichtet sind, gelten für Aufträge an Entsorgungsunternehmen die allgemeinen Vergabebestimmungen. Während diese Vergabevorschriften von einzelnen Universitäten (Heidelberg und Tübingen) akkurat eingehalten werden, vergeben andere ihre Entsorgungsleistungen weitgehend freihändig. Sie lassen die wirtschaftlichen Potenziale, die der Wettbewerb bietet, ungenutzt und setzen sich der Gefahr von Sanktionen wegen Verstößen gegen das Vergaberecht aus. In Heidelberg und Tübingen führte die öffentliche Ausschreibung der Entsorgungsdienstleistungen zu günstigeren Preisen als an den anderen Universitäten.

	3   Feststellungen zur Entsorgung der einzelnen Abfallarten
	3.1   Hausmüllähnlicher Restmüll
	3.2   Papierabfall
	3.3   Biomüll
	3.4   Gefahrstoffe
	3.5   Andere Abfallarten
	Die Universitäten Heidelberg, Tübingen, Konstanz, Ulm und Hohenheim haben zentrale Wertstoffhöfe eingerichtet, bei denen Abfall, der zugleich Wertstoff ist, abgegeben werden kann.

	4   Empfehlungen
	4.1   Allgemeine Empfehlungen
	4.1.1   Abfallkonzept und Abfallberichte
	4.1.2   Einsparung bei den Restmüllkosten
	4.1.3   Einsatz von Presscontainern statt Müllgroßbehältern
	4.1.4   Einsatz von Mehrwegbehältern bei der Gefahrstoffentsorgung

	4.2   Empfehlungen für einzelne Universitäten

	5   Stellungnahme des Ministeriums 
	1   Geschichte und Aufgabenstellung der drei Landesbühnen 
	1.1   Badische Landesbühne Bruchsal
	1.2   Württembergische Landesbühne Esslingen
	1.3   Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen

	2   Wirtschaftliche Situation der Landesbühnen
	2.1   Ausgaben
	2.2   Eigene Einnahmen
	2.3   Zuschüsse des Landes und der Kommunen
	2.4   Ziel der Prüfung des Rechnungshofs

	3   Einsparpotenziale bei der Personalausstattung
	3.1   Personalausstattung insgesamt
	3.2   Einsparpotenziale

	4   Verbesserung der Einnahmen
	5   Bemessung des Landeszuschusses
	6   Stellungnahme des Ministeriums
	7   Schlussbemerkung
	1   Ausgangslage
	2   Wesentliche Prüfungsfeststellungen
	2.1   Vorbereitung der Sonderausstellungen
	2.2   Ausschreibung und Vergabe von Transportleistungen
	2.2.1   Keine öffentliche Ausschreibung und fehlende vergaberechtliche Kompetenz
	2.2.2   Fehler im Ausschreibungsverfahren

	2.3   Gestaltung der Leihverträge
	2.3.1   Benennung des Transportunternehmens im Leihvertrag
	2.3.2   Versicherung des Ausstellungsgutes
	2.3.3   Ungewöhnliche Gegenleistungen

	2.4   Gestaltung der Transportverträge
	2.5   Abrechnung der Transportverträge

	3   Empfehlungen
	3.1   Aufbau der notwendigen juristischen Kompetenz
	3.2   Rechtzeitige Vorbereitung der Ausstellungen
	3.3   Beachtung des Vergaberechts
	3.4   Gestaltung der Leihverträge
	3.5   Gestaltung und Abwicklung der Transportverträge
	3.6   Schaffung einer Qualitätsnorm Kunsttransporte

	4   Stellungnahme des Ministeriums
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